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BESCHLUSS 

Der Verfassungsgerichtshof hat unter dem Vorsitz des 

Präsidenten  

Dr. Gerhart HOLZINGER, 

 

in Anwesenheit der Vizepräsidentin 

Dr. Brigitte BIERLEIN 

 

und der Mitglieder 

 

Dr. Christoph HERBST, 

 

Dr. Helmut HÖRTENHUBER und 

 

Dr. Georg LIENBACHER 

 

 

als Stimmführer, im Beisein des verfassungsrechtlichen Mitarbeiters 

Dr. Alexander FORSTER 

als Schriftführer, 
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in der Beschwerdesache des **** **** ***** *****, ***** ****, **** *****, 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Karl Schleinzer, Führichgasse 6, 1010 Wien, 

gegen das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich vom 21. 

November 2016, Z LVwG-500189/12/Kü/TO, in seiner heutigen nichtöffentlichen 

Sitzung beschlossen: 

 

I. Die Behandlung der Beschwerde wird abgelehnt. 

II. Die Beschwerde wird dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abge-

treten. 

Begründung 

Der Verfassungsgerichtshof kann die Behandlung einer Beschwerde ablehnen, 

wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat (Art. 144 Abs. 2 B-VG). 

Die Beschwerde behauptet die Verletzung im verfassungsgesetzlich gewährleis-

teten Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz gemäß Art. 2 StGG 

und Art. 7 B-VG wegen Anwendung der als verfassungswidrig erachteten Ver-

ordnung des Landeshauptmannes von Oberösterreich, mit der eine immissions-

abhängige Geschwindigkeitsbeschränkung für eine Teilstrecke der A1 West 

Autobahn angeordnet wird, LGBl. 101/2008. Vor dem Hintergrund der Recht-

sprechung des Verfassungsgerichtshofes zu diesen Rechten lässt ihr Vorbringen 

die behaupteten Rechtsverletzungen, aber auch die Verletzung in einem anderen 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder die Verletzung in einem 

sonstigen Recht wegen Anwendung einer gesetzwidrigen Verordnung als so 

wenig wahrscheinlich erkennen, dass sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 

hat: Es ist nicht unsachlich, wenn der Landeshauptmann gestützt auf das Immis-

sionsschutzgesetz – Luft durch Verordnung eine immissionsbedingte einheitliche 

Geschwindigkeitsbegrenzung erlässt, ohne dabei zwischen einzelnen Fahrzeug-

gattungen und deren jeweiligem Schadstoffausstoß zu differenzieren (vgl. VfSlg. 

19.498/2011). 

 

Demgemäß wurde beschlossen, von einer Behandlung der Beschwerde abzuse-

hen und sie gemäß Art. 144 Abs. 3 B-VG dem Verwaltungsgerichtshof abzutreten 

(§ 19 Abs. 3 Z 1 iVm § 31 letzter Satz VfGG). 
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Wien, am 23. Februar 2017 

Der Präsident: 

Dr. HOLZINGER 

 

 

Schriftführer: 

Dr. FORSTER 


